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813.�1/'i Ordnung vom 5. September 1998 
für die Benutzung kirchlichen Archivgutes 

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Benutzungsordnung) 

In Au,!Lihrung \'Oll � (i Ah,. (, de, Kirchengc,d/L'' V(irn 
29. ,\lärz 1998 über die Sicherung und .\"utzung kirchlichen
Archiv12utc·, (KABl S. l f I he,chlicßt die· Kirchenleitung fcilgendc·
Ordnung für die Benutzung kirchlichen Archivgute,:

§ 1
Geltungsbereich 

Die Ordnung für die Benutrnng kirchlichen Archivgute, 
(lknul,,:u11g,ordnung) t.:ill für alk kirchltchcn Slcllc·n m der Lan
deskirche, die kirchliche, Archivgut\ erwalten. 

§ 2
Benutzungsgenehmigung 

( 1 1 für die Benutzung kirchlichen . .\rchi\ gutes 1,t eine Benut
zun;2,genehmigun;2 erf0rderlich. die auf schriftlichen Antrag vom 
Leiter de, kirchlil'11cn Archivs erteilt winJ. 

(21 Die Bcnuvu11g l-.irchltchcn A1dÜ\ gute., kann genehmigt 
werrkn, v. enn ein berechtigte,. vor allem ein kirchliche,. amtli
che, wi,,cn,chai'tlichc,. hc1rnatk11ndlichc, oder familicngc·
schichtliches Interes,e glaubhaft gemacht wird oder \\ enn die 
Bcnuuung 1.ur \\'�thrnch1nung berechtigter 11cr,iinl1chcr Bclan:,2e 
beantragt \\ ird. 

( 31 Die (ienehrnigung begründet 1'.emen Anspruch auf Einsicht 
in FindhLicher. Findkarteien und anrlefl' Hilfsmittel zur 
Er,chließung von . .\rchi valicn. Lin Aföpruch auf Fm,chungs- unJ 
Lesehilfe besteht nicht. 

(-+ 1 Die Be,wtzungsgenehmigung kann mit Auflagen \ erbun
dcn \\erden. 

§3
ßcnut1ungsantrag 

( l J Der Benutzungsantrag ist auf dem vom Landeskirchlichen
Archiv vorgegebenen Formular zu stellen. Er muß Angaben zur 
Person des Benutzers und gegebenenfalls seines Auftraggebers. 
zum Forschungsgegenstand und Benutzungszweck und darüber 
enthalten, ob und wie die Forschungsergebnisse ausgewertet wer
den sollen. 

(2J Mit dem BenL1tzungsantrag verpflichtet sich der Antrag
steller, die Benl\tzungsordnung einzuhalten. 

(3) Ändert sich der Forschungsgegenstand oder der Benut
zungszweck im Laufe der genehmigten Benutzung. so ist ein 
neuer Antrag zu stellen. Im übrigen ist für jeden Forschungsge
genstand ein gesonderter Antrag zu ,teilen. Erstreckt sich ein For
schungsgegenstand über einen längeren Zeitraum, so ist zu 
Beginn des neuen Kalenderjahres der Benutzungsantrag zL1 wie
derholen. 

H 
Ausweispflicht 

Der Benutzer hat ,ich auf Verlangen _jederzeit über seine Per
,0n a11s7l1weisc'll. 

� -� .:, 

Schutzfristen 

(1) Fiir die Benutzung rnn kirchlichem Archivgut sind die in
" 7 Kirc·hengc·,ct; \ \!111 29. Mlir/ 1 (J(J)-; Li her clie Sichcrun,c und 
"iutzung kirchlichen Archivgutes (Archivgöetz) festgelegten 
',c·hut1fristcn maßgebend. 

(2) Die in � 7 Nr. 1 Archivge,ct7 vorcccschene f'inwilligungs
erklürung einer betroffenen Pers()n oder ihre, Rechtsnachfolgers 
in die Benutzung vor Ablauf der Schutzfristen hat der Benutzer 
t,cizubnngcn. Der Bcnulzcr hat ,ich Jarubcr h111aus ,chriftl1ch zu 
erklären. daß er die Crheher- und Persönlichkeitsrechtsc sov.ie den 
SL'1111t1 hcrecl111gtcr lntcrc,,cn Dntter hc·achlcn \\ ird und dal.i er 
für die Yerletzung dieser Rechte und Interessen eill\teht. 

� (i 

Rechtsansprüche betroffener Personen 

Die Benutzung kirchlichen Archivgutes durch betroffene Per
sonen im Rahmen ihrer Rechtsansprüche regelt ,ich nach� q Kir
chenge,etz vom 29. ,\1ärz l 9 1)8 über die Sicherung und Nutzung 
kirchlichen Archivgutes (Archivgesetz 1. 

l;;7 
Benutzungsbeschränkungen 

( 1) Die Benutzungserl::wbnis iq einzuschränken oder zu \ersa
l2L"n. \\'L:nn 
1. Grund zu Jer Annahme besteht, daß der Landeskirche. der

Evangelischen Kirche in Deubchland, einer ihrer gliedkirchli
chen oder einem der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
wesentliche Nachteile entstehen,

2. schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen,
3. Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt wurden,
4. gesetzliche Bestimmungen. Verwaltungsvorschriften oder

andere Festlegungen der abgebenden Stellen entgegenstehen,
5. für Deposita amtlicher oder privater Herkunft mit den Eigentli

man aus Anlaß der Übernahme entsprechende Vereinbarun
gen getroffen worden sind.

(2) Die Benutzungsgenehmigung ist ferner zu versagen, wenn
1. die begründele Vermutung besteht, daß der Antragsteller die

Erklärung nicht einhalten will oder kann. die Urheber- und
Persönlichkeitsrechte sowie den Schutz berechtigter Interes
sen Dritter zu beachten oder für die Verletzung dieser Rechte
einzustehen,
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' der Antragsteller gegen archivrechtliche Bestimmungen ,,er
stoßen oder erteilte Bedingungen und Auflagen nicht einge

halten hat. 
3. der Antragsteller nicht über die erforderlichen Kenntnisse zur

Auswertung des Archivgutes verfügt.
4. der Erhaltungszusund des .-\rchivgutes bceintr:il·htigt 11 Lirdc

oder einer Benutzung cntgcg1:mteht,
5. das Archiv oder das gewünschte Archi1 gut ungeordnet ist.
6. das ge11 iinschte .-\ rchivgut aus dienst! ichen Gründen oder

wegen gkichzcillgcr anderer Benutzung nicht I erfligbar 1st.
7. geeignet-c Räume und eine Aufsicht nicht zur Verfügung ste

hen.

13) Die Benutzung 1·011 Archivgut kann versagt werden. wenn
1. durch die Benutzung ein nicht vertretbarer \'erwaltungsauf

wand entstehen 11 (irde.
' der mit der Benutzung verfolgte Zweck durch die Einsicht

nahme in Quellem eröffentlichungen. Reproduktionen, Druck
werke und andere Sckundiirqucllen erreicht werden kann 

14) Zuständig für die Einschränkung oder Versagung der
Bem1111rng. ausgenommen Ab,atz 1 Nr. 1. ist der l .eiter des kirch
ltL·hcn An:h1n. Gege11 dessen Entscheidung ist B..:schwerde beim 
Oberkirchenrat möglich. Zuständig für die Einschränkung oder 
Versagung der Benutzung nach Ab,atz 1 Nr. 1 1st der Oberkir
chenrat. Ciq,en dcssc·n Entscheidung ist Beschwerde bei Lkr Kir
chenleitung möglich. 

15) Wird dem Antrag au!' Benutzuni: c'tllsprochen, so sind au!'
ihm die vorgelegten Archivalien mit ihrer Archivsignatur festzu
halten. Es ist zu vermerken. ob und welche Auflagen bei der 
Bcnutzun,Q 12cstellt Wclrdcn sind. Der Antrag ist nach Abschluß der 
Benutzung zu den Akten LU nehmen. 

�8 

Widerruf der Benutzungserlaubnis 

1. l) Die Benutzungserlaubnis kann widerrufen 11erden. 11e1111
1, die Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht mehr 

zutreffen, 
:2 nachträglich Ciründc bekannt werden. die zur \'c,rsagung der 

Benutzungserlaubnis geführt hätten. 
3. die Aufl3gen nicht erfüllt werden.
-L der Benutzer gegen die Bcnutzung,nrdnung \ erstößt.

l2) Zuständig für den Widenuf der Benutzungserlaubnis ist der 
Leiter des kirchlichen Archivs. Gegen dessen Entscheidung ist 
Beschwerde beim Oberkirchenrat möglich. 

§9

Benutzung von Kirchenbüchern 

( 1) Kirchenbücher gelten als Archivgut amtlicher Herkunft.
das sich nach seiner Zweckbestimmung auf natürliche Personen 
bezieht. Sie unterliegen den Schutzfristen für personenbezogenes 
Archivgut. 

(2) Kirchenbücher (Amtshandlungsbücher) werden Archivgut.
wenn sie für die laufende Verwaltung nicht mehr benötigt werden, 

spätestens aber 30 Jahre nach dem letzten Eintrag. 

(3) Die Beweiskraft von Eintragungen in Kirchenbücher nach
Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes am L Januar 1876 
erstreckt s1d1 nur aut die kirchlichen Amtshamllungen. Sie ,ind 
1011 diesem Zeitpunkt ab nur zur Ermittlung kirchlicher .-\mts
handlungen zu benutzen. Ausnahmen im Rahmen des Per.sonen
standsrcd1t s ,ind mii!,'lich. wenn die entsprechenden standesamt
lichen Unterlagen nachweislich vernichtet oder I erschollen ,md. 

(4) Liegt eine Er,atzübcrlieferung der KirchenhUchcr vor 11.B.
\likrorilnL \1ikrorichcs. Verütlentlichu11g), so ist die Benwzung 
der Originalkirchenbücher (Erst- und Zweitschriften) nur in Aus
nahmefällen zulässig. 

(5) Reproduktionen ganzer Kirchenbücher zur Weiterbenut
zung durch Dritte am anderen Ort sowie das Fertigen von Foto
k"pien aus Originalk1rchcnbikhern sind 11icht geq,1ttet. 

(6) Die Benutzung von Kirchenbüchern im Rahmen der Fami
lienforschung ist ins"weit zul:is,ig. ½iC der Antragqcller in c'incm 
Lunilicnge."hichtltchcn Zusammenhang mit den zu erforschen
den Personen und Familien steht. Kirchenbw:hforschungen. die 
eine Veriinclcrung des Bckenntnis,es der eingetragenen Personen 
1um Ziel h.1be11. ,md nicht wl(h.sig. 

§ 10

Belegexemplar 

( 1) Der Benutzer ist YerpfliL·htet. 1·011 emern i111 l)ntl·k. rn,1,chi-
11enschriftlich oder in anderer \\'eise venielfältigten Werk. sofern 
es unter wesentlicher Verwendung \Oll kirchlichem Archi\'gut 
1 erfaßt wnrden ist. dem kird1lid1en ArL·hiv un:iut'gefordcrt und 
unentgeltlich mindestens ein Belegexemplar abzuliefern. Wenn 
der Anteil des benutzten Archi1 gutes am Gesamtwerk der Veröf
fentlichung gering ist. ist dem kirchlichen Archi1 das Erscheinen 
der Arbeit unter An:c,1bc des Titels. des \erlagcs und des Erschci
nungsjahrö. bzw. der Zeitschrift anzuzeigen. 

12) Arbeiten. für die ausnah111s1H·isc u11vcrzeichnetc Be.stiinde

des ArchiYs benutzt worden sind. sind I or der Veröffentlichung 
dem Archi1 vorzulegen, 

(3) Ab \'eröffemltchungen gelten auch Privatdrucke und Ver-
1 ielfältigungen. 

§ 11
Benutzung im Archiv 

( 1) Archivgut sowie Find- und Hilfsmittel dürfen nur in für die
Benutzung bestimmten Räumen zu festgelegter oder vereinbarter 
Zeit unter dauernder Aufsicht benutzt werden. Es besteht kein 
Anspruch darauf. Archivgut in einer bestimmten Zeit oder Rei
henfolge zu erhalten. 

(2) Gleichzeitig zur Benutzung vorgelegt werden bis zu fünf
Archivalien. Eine größere Anzahl von Archivalien kann gleich
zeitig nur in besonders begründeten Fällen vorgelegt werden. 

(3) Ein Anspruch auf Benutzung technischer Hilfsmittel des
ArchiYs besteht nicht. Eigene technische Hilfsmittel (wie z.B. 
Diktiergerät, Personalcomputer oder Fotoapparat) darf der Benut
zer nur mit Genehmigung des Archivs verwenden. Diese soll in 
stets widerruflicher Weise erteilt werden. wenn gewährleistet ist. 
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d,1ß dadurd1 weder da, . .\rc·hi\·gut gcliihrdet llt\ch der geordnete' 
Ablauf der Benutzung gestört wird. 

§ 12
Sorgfalts1>flkht 

Der llcnul/er hat die :\rchivalien sorgfültig ;u hchamkln. \,,r 
allem hat er darauf zu achten, daß sie nicht beschädigt oder 
beschmutzt werden. Zu unterlassen sind \'eränderungen durch 
Zusätze. Streichen. Radieren. Unterstreichen sowie jegliche Ver
merke. Die Reihenfolge· ,kr Blätter darr rn,·ht gelindert werden. 
llLitln r •rkr Teile davon. l 11md11iigc. Siegel. c.;1,·mpel oder Bricl
rnarlcn Jurkn nicht .Jthgc,d111illen oder ahgeliist wCTdc·n. 
Unzul.i"1g ist es. Blätter oder Blattecken umzuknicken. Büro
klammern oder ähnliche, anzubringen. die Finger vor dem 
UrnbWttern anzufeuchten. beim Lesen mit den Fingern die Zeilen 
zu verfolgen. die Archi\ alien als Schreibunterlage zu henut1en 
und ,ic au!' die Ti,chkar11c· llder auf den Br,ck·n 1.u legen. Nci,·h 
Becmli),'.ung oder bei Linll'rhrcchung der Arhc·11 l ,lllch \On_kur1c-r 
Daucrr 1nthscn die An:Jll\ allen vor Licht und Staub gc�chütLl. 
d.h. geschlrissen, werden.

� 13 
\m:eige1>flieht 

Entdeckt der Benutzer Schäden. Unstimmigkeiten oder \er
kchrt eingefügte Schriftstücke. so hat er Jen AufsichtführenJen 
sofort daHm zu unterrichten. Er darf keinöfolh selbst Korrektu
ren vornehmen. 

§ 14

Anfertigung und Benutzung von Reproduktionen 

( 11 Reproduktionen \ on _.\rchivgut können im Rahmen Jer 
tcchnisc \wn 1111d pcr,Pnc·I kn Miiglichkcitc·n des kirchliclwn 
Archi\, :t11gckrtigt wnd,·n. i)a, 1-.irclilil'iic· .\1chi\· entschcilkl. 
ob und nach welchem \'erfahren Rcprodukt1unc11 möglich ,rnd. 
Der Benutzer darf Reproduktionen rnn Archi \ gut nur mit Geneh
migung ausnahmsweise ,elb,t her,tellen. Reproduktionen sind 
nach der Gebührenordnung gebührenpflichtig. 

(21 Pin \n,pruch auf Hc·r,kllung \Oll Rc111,,duktioncn bc,ll'lll 
nicht ln,hc·,ondcrc hcsll'ill k..-in Anspruch d:1raul. daß Au!triigc· 1n 
einer bestimmten Zeit durchgs:Hihrt werden. 111 der Regel werdt:n 
nur Teile von Archivalieneinheiten reproduziert. 

(3) Reproduktionen von Archivgut werden nur herge,;rellt,
soweit dabei eine Gefährdung oJer Schädigung des Archivgutes 
ausgeschlossen werden kann. Die Herstellung von Reproduktion 
kann auch versagt oder eingeschränkt werden, wenn sich das 
Archivgut wegen seines Formats nicht zur Reproduktion eignet. 

(4) Reproduktionen dürfen nur mit Zustimmung des \Uwah
rcnden Archi\ s. nur zu dem ursprünglich angegebenen Zweck 
und nur unter Angabe des verwahrenden Archivs sowie der von 
diesem festgelegten Signatur und unter Hinweis auf die dem 
Archiv zustehenden Vcröffentlid1ungs- und Vervielfältigungs
rechte vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Die 
Weiterverwendung der Reproduktionen für ein anderes For
schungsvorhaben als das beantragte bedarf der ausdrücklichen 
Zustimmung des Archivs. 

('i) Reproduk1io11c11 \Ull hmlmittc!11 über uncin),'.c'schr(inkl 
zugängliche, kirchliches 1\rchi,gut können nur abgegebl'n wer
den, wenn da, Archivgut abschließend geordnet unJ \erzeichnet 
ist. 

� 15 
Vcrhaltcnsrnallrcgeln 

( 1) Vor Empfang der Archivalien hat der Benutzer l1berbeklei
dung, Taschen. \Jappen und ähnliche, an dem dafür \orgesehe
m:n Plall ah1:ukgc·n. 

12) W(ihrcnd dcT lknul/Ullf 1st b,cn. Trinkrn und R-1uchcn
untersagt. Der Benutzer hat Rücksicht auf andere Am,e,endc zu 
nehmen. Insbesondere sind im Intcr:..-sse der anderen Benutzer 
Gespräche auf da, ;\/otwcndige zu begrenzen. 

� 16 
Ausleihe und Versendung von Archhgut 

(1) Auf begründeten Antrag kann in Ausnahmefällen kirchli
ches Archivgut zur nichtamtlichen Benutzung an hauptamtlich 
\Crwaltctc atts\\iirtigc i\rchi\'C in d,T Bundc,rcpuhlih. Dcul\ch
land \'n,,111<lt 11cTdcn. sofern ,ich tlrc,c· vcrpllid1tc11. d:1, Arcl1i\·
gut in ihren Dic·n,1rüumcn unln ,tjnd1gn L1c·hlichcr \uh1l'lll nur 
dem Antragsteller vorzulegen, es diehstahl- unJ feuer,ic·her zu 
HT\\ahren und dc1,Archivgut nach .\blauf der vom Archi\ gesetz
ten Frist. die Z\1 ei \1onate nicht übcr,chreiten soll. in der von die
sem hc,timmtcn Verscndungsart 1urtkb:11senden. Di<" ,chriftli
l'iie Vnpllich1u11!,'. des aU\\\(irli ),'.c'll Archi\S hat der A11lrag,1,,Jln 
\ or der Vcr,c'nd1111),'. he11ubr111gc·11 l lic· Vcr,cmlun!,'. \ 011 kirl'i1li
chem Archi,gut darf nur mit scl111ftlid1er Genehmigung des Lan
deskirchlichen Archivs erfolgen. 

(2) Die Am leihe von kirchlichem Archivgut an Pri\ ,11personen
i,1 in jedem Ldl un1.11liis,ig. Au,g,,w111111L·n da1on i,1 die' ,\u,ici
hc an Li 12cnti11ncr 1011 Arch1,g111 1 lkpo,i1,dgchcTJ. 11c1111 mil 
ihnen darüber cm,prcchcndc \c!'lra),'.lichc Vcn:i11harungc'n gclruf
fen \1 orden sind. 

(3) Die \·er,endung von kirchlich<::111 Archi\gut an andere
kirchliche Stellen ;ur amtliclwn E:k11ut1un!! nroi!!l im Rahmrn 
der ;\rntshilk. 

(4) Von der \'ehendung au,gcnornmen ist ArchivgL.It, das einen
besonderen Wert hat (z.B. Urkunden) oder eine Zusammenfas
sung von Nachrichten über eine größere Zahl von Personen und 
Ereignissen beinhaltet (z.B. Kirchenbücher, Protokollbücher, 
Visitationsprotokolle, Pfarrchroniken. Rechnungsbücher). Nicht 
versandt werden darf frrner kirchliches Archivgut. dessen Erhal
tungszustand und Format (z.B. Karten) eine Ausleihe nicht zuläßt. 

(5) Vor der Versendung ist vom kirchlichen Archiv zu prüfen,
ob der Benutzungszweck durch die VersenJung von Reproduk
tionen oder durch Film bzw. Mikrofiches erTeicht werden kann. 

(6) Die Versendung von An:hivgut erfolgt nur auf dem Post
oder Dienstwege, wobei eine Sendung höchstens sechs Archiva
lieneinheiten umfassen soll. Die Kosten trägt derjenige, der die 
Versendung beantragt hat. Das Archivgut ist bei Versendung als 
Wertpaket seinem Wert entsprechend. mindestens aber mit 
1.000,00 DM. zu versichern. Der Sendung ist eine Empfangshe-
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stiitigung bt:illilegen, die die ·""rchivsignatur und miiglichst die 
Blatt1.ahl der Archivalieneinheil ,-;owie die Bitte an Jas empfan
gende Archi1· zur umgehenden Rücksendung der Empfangsbe
stätigung enthalten muß. 

(7) Nach Rüd„scndung des Archivgutes sind Zustand und Voll
ständigkeit durch das authewahrL·nde Archiv /LI ühL·rprüfen. Wer
den Mängel oder Verlw,te festge.stelll. so ist dem Landeskirchli
chen Archi1 unverzüglich unter Vorlage der Empfangsbestäti
gung zu berichten. 

(8) Die Benutzung des versandten Archivgutes richtet sich
nach den VorsL·hnften dieser Bcnut1.ungsordnung. 

(9) Nach ·""blauf der Ausleihfrist von zwei Monaten kann die
Ausleihe auf Antrag einmal um einen Monat verlängert werden. 
Aus dienstlichen Gründen kann I crsandtes Archi1 gut jederzeit 
zurückgefordert werden. 

� 17 
Archivgut für Ausstellungen 

(1) Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für
Ausstellungen. kann Archivgut unter Bedingungen und mit Auf
lagen ausgcl ichcn werden. Cbcr die Ausleihe ist 111 i,chen dem 
Leihgeber und dcrn Entleiher ein Leihvertrag ab1usd1lief.\en, der 
der Genehmigung des Landeskirchlichen Archivs bedarf. 

(2) Eine Ausleihe ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, daß
das ausgeliehene Archivgut wirksam vor Verlust. Beschädigung 
und unbel'tigter Nut/llng gc,clüi11l wird und der im Vertrag 
genannte Z11cck nicht durch Reproduktionen lllkr auf andere 
Weise erreicht werden kann. 

§ 18

Gebühren 

Die Gebühr für die Benutzung der Archi I alien richtet sich nach 
der geltenden Gebührenordnung. 

§ 19

Verstöße gegen die Benutzungsordnung 

Verstößt der Benutzer gegen die Benutzungsordnung, so kann 
der Aufsichtführende ihn sofort von der Bcnutwng ausschließen. 
Der Bcnulicr haftet Clir den Vorsatz und _jede 1:ahrlässirkcit. Bei 
sL'lrncrcn Vcrstiil.\en mul:\ er mit gcrich11 ich er Verfolgunr rcdmen. 

§ 20

Gleichstellungsklausel 

Personen- und Funk1ionshczcichnungen gelten jewcil\ in der 
weiblichen und nünnlichcn Form. 

§ 21
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1998 in Kraft. 

Schwerin, 5. September 1998 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Bc,le 
Landesbischof 

647.01/4 Gebührenordnung vom 5. September 1998 
für die Benutzung kirchlichen Archivgutes 

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Auf (irund des § 14 Nr. 2 ·""rchivgcsctz hal die Kirchenleitung 
die nachstehende, im Kirchl1Lhcn Amtsblall ein Evangelisch
Lutherischen Landeskirche ,\kcklenburgs zu \ erüffcntlichendc 
Archivgebührenordnung für die Benutzung kirchlichen Archiv
gutes beschlossen. 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines
§ 2 Gebühren
§ 3 Gebührenschuldner
§ 4 Entstehung der Gebührenpflicht und Zahlungen
§ 5 Gebührenbefreiung
§ 6 Stundung und Erlaß von Gebühren
§ 7 Zurücknahme des Antrages
§ 8 Gebührenhöhe
§ 9 Zusätzliche Leistungen, Auslagen
§ 10 Inkrafttreten

§ 1
Allgemeines 

l l) Für die Inanspruchnahme kirchlicher Archive und die
Benutzung im kirchlichen Besitz befindlichen Archivgutes 
einschließlich der Kirchenbücher werden Gebühren erhoben, 

(2) Gleiches gilt für das Recht der Wiedergabe oder Reproduk
tion von Archivgut, unbeschadet der Ansprüche Dritter. 

§2
Gebühren 

Gebühren werden erhoben: 
1. für die Benutzung von Archivgut und Hilfsmitteln, wenn dies

für private oder gewerbliche Zwecke geschieht,
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2. bei lnanspruchnahme des Archi \ s für
a) ,chriftliche Ausküntce.
h) die Anfertigung vnn Regesten. Ühersct1u11gcn und Ab

schriften.
c) die Anfemgung von Gutachten.

3. für die Ausstellung bzw. Beglaubigung n-,n Urkunden und
Ahsc hriftcn.

4. für den Versand von Archivgut und dessen Benutzung in ande
ren Archiven.

5. fiir das RcchL der Wiedergabe Pckr Rcprmluklion \ u11 Archiv
gut.

6. für die Anfenigung von Reproduktionen.

§3
(;ehiihrensch uldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühren isc derjenige verpflichtet, der
einen ,-\ntrag stellt auf 
1. lknutt.ung der Archi\e in kirchlicher Tr::igcrschafL.
2. die Durchführung sonstiger Leistungen im Zusammenhang

mic Archivgut. 

(2) Sind mehrere Personen zahlungspflichtig, so haften sie als
Gesamcschuldner. 

§4

Entstehung der Gd>ührenpflkht und Zahlungen 

(l) Die Gebührenpflicht entsteht mit Antragstellung. In denje
nigen f::illen. in denen 1ur Auftr:ig,erfüllung auch Leistungen 
erbracht werden. für die kein Antras Yorliegl. Leistungen aber im 
Zusammenhang mit der Antragstellung erforderlich sind. entsteht 
die Gebührenpflicht, sobald die Leistungen erbracht sind. 

(2) Die Gebühren sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
des Gebührenbescheide, fällig. l q im Gebührenbescheid ein 
anderer Zeitpunkt für die F:illigkeit ;111gcgcbscn. so gilt dieser. 

(3) Das Archiv kann eine Voramzahlung \erlangen.

(4) Dc1s Archi\ kann die Benutzung untcr:oasen und Leistungen
verweigern, sofern ausstehende Geblihren nicht entrichtet worden 
sind oder eine ent.sprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

§5
Gebührenbefreiung 

( 1) Gebühren werden nicht erhoben von kirchlichen. staatli
chen und kommunalen Dienststellen, soweit ein amtliches lnter
esse vorliegt, die Gegenseitigkeit gewährleistet ist und die Benut
zung in eigener Sache erfolgt. 

(2) Gebühren werden nicht erhoben für Auskünfte über ein
bestehendes oder früheres Dienstverhältnis im kirchlichen Dienst, 

ferner nicht für Zeugnisse über den Besuch \Oll kirchlichen Bil
dungsanstalten und dergleichen. sofern ein berechtigtes lnteresse 
vorliegt. 

§6
Stundung und Erlaß von (�rhiihren 

Die Gebühren können nach Mal1gabe des Archivgesetzes m 
hcs"n,kren Hiirtcnillen aus Billigkc'llsgründcn aufAntr;,g gestun
det sowie ganz oder teilweise erlassen werden, insbesondere 
wenn die Benutzung der wissenschaftlichen oder heimatkundli
chcn l'msch1mg dient oder ein öffentliches ockr �1rl'i1lic·hc:s Inter
esse besteht oder die lnanspruchnahmc des Archivs sich in gerin
gem l!mfang h::ilt. 

§7
Zurücknahme des Antrages 

Bei Zurücknahme eines Antrages auf Benutzung können, falb 
mit den sächlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages bereih 
begonnen wurde:. die: Geb[ihren bis 1ur HülfLc erhoben werdc:n. 

§ 8
Gebührenhöhe 

Die Gchührenhiihc ergibt sich aus einer Gebührentafel. die Lkr 
Oberkin.:hcnrat erläßt und im Ki1d11ichen .-\rntsblatt \ eriiffenL
licht. 

§9
Zusätzliche Leistungen, Auslagen 

(1) für zusiitzliche Leistungen. für die eine Gebühr nach § 8
nicht\ orgesehen ist. setzt das Archiv das zu entrichtende Entgelt 
falh,,·1se nach dem tatsLichlichen Aufwand lest. 

(2J Die bei der Benutzung eines kirchlichen Archiv, und seiner 
Einrichtungen C'Tllstehcnden Auslagen sind zu erstatten 

§ HI
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1998 in Kraft. 

Schwe1in, 5. September 1998 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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Gebührentafel 

zur Gebührenordnung für die Benutzung kirchlicher Archive in 
der Evangeli,ch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Gemäß � 8 Gebührenordnung hat der Oberkirchenrat nachstehen
de Gebührcn,jtLe hc,chlo,sen. die am 1. Oktober 1998 in Kratt 
treten. 

1. Für die Benutzung von Archivgut und Hilfsmitteln in den
Dienstrhumen für private und gewerbliche Zwecke(§ 2 Nr. 1)
pro Person

1.1 bis /U Ir:. Tag (4 Stunden 1 

1.2 bis 1u 1 Tag 

1.3 bis zu I Woche 

! A Für die Vorlage von Akten und Kirchenbüchern
je Kirl'hgemeimle 
(Pap1n. \likrofiche oder \likrofilm) 

1 .5 Für Schüler, Studenten. Auszubildende. 

6.00 DM 

10.00 DM 

30,00 DM 

l.00DM

Umschüler. Wehrpflichtige. Zivildienstleistende. 
Enverb,lose und Schwerbehinderte ermäßigen sich 
die Gebühren zu 1.1 und 1.2 bei Vorlage 
einer entsprechenden 
Hescheinipmg wie folgt· 
bis zu 1/2 Tag (4 Stunden1 
bis zu 1 Tag 

4,00DM 
7,00DM 

2. Bei Inampruchnahme des Archivs für ,chriftliche
;\usk(infrc und die Anfertigung von
R.cgc,tcn. Übcrsetll!ngen .. -'\b,chriften und
Gut<1chtc11 (* 2 Nr. 2):

je angefangene halbe Stunde
für eine geprüfte Fachkraft
für eine \'erwaltungskraft

Für die .-'\usstellung und Fkglaubigun)l v<1n
Urkunden und Abschrilkn 1� 2 Nr. 3):

3.1 Ausfertigung einer beglaubigten Urkunde 
(Kirchenbuchauszug) 

.'-2 lkgL1ubigung einer Ud ln)knpic (Ablichtuns 1 
oder Abschrilt 

4. Bei Inanspruchnahme des Archivs für Versand
von Archivgut zur Benutzung
in einem anderen Archiv(§ 2 Nr. 4):

4.1 je Archivalieneinheit 

4.2 je Mikrofiche 

5. Für das Recht der Wiedergabe oder
Vervielfältigung von Archivgut\� 2 Nr. 5):

5.1 im Buchdruck, in Zeitschriften und Zeitungen. 
als Bucheinheit,Tonträgerhülle, 
Plakat. Kunstblatt oder als Postkarte für jede 
Seite der Vorlage 
mindestens 
höchstens 

30.00 DM 
20.00DM 

7.00DM 

5.00 DM 

8,00 DM 

l,00DM 

50,00 DM 
500.00DM 

, . .:i in Film. Fernsehen oder anderen I i,uellc11 
Medien für jede, Lur Verfügung ge,tellte 
Blatt oder Bild 
mindestens 
höchstens 

20.00 D:vI 
250.00 D'.\1 

Für die A11icnip111g 1·011 R.cprod1Jkt1uncn (� 2 Nr. 61: 

6.1 llektrokopie (Ablichtung) rnn .-\rch1vgut, 
auch auf dem Lese-Druckgerät 
(Readerprinter). für private und gewerbliche Zwecke 
im Format D]{'< A-l 1.00 D'.\-1 
im hirmat Dl\ A3 J .,o D\1 

ll . .:' l:lektrokopie 1Abl1chtung) von .-'\rchi1 gut, 

7, 

auch auf dem Lese-Druckgerät ( Readerprinter ). 
für wisenschaftliche oder heimatkundliche Zwecke 
im Format Dl"-.' A4 0.40 D:vI 
im Format DI"-.' A3 0.60 D'.\-1 

l:lektrokopie 1 .-'\blichtung) von '"11st1gen Unterlagen 
(1.B. aus füil'hL·rn. Zeitsehrillen. Zeitungen) 
im Format DIN A4 
im Format DI"-.' A3 

Die beim Versand von Archivgut 1 § 2 :--.Jr. 41 
anfallenden Au,bgcn für Veq1acku11g. 
Porto. Versicherung und Mahnungc·n gehen 
LU Lasten dö Bcnullcrs. Alle ,onstigcn Auslagen 
(§ 9 Nr. 2). imbe,ondere Portok0>ten für das
Versenden der Auskünfte. Forschungsergebnisse
und Kopien, werden nach der Höhe des
tatsächlichen Aufo anclcs dem Antragsteller
in R.echnung gc·•tL0ll1.

0,:50 D'.\-1 
0.80 D\1 

-l82.04/ 2- l 2 

Kirchliche Altersversorgung 

Gemäß § 20 Abs. -l dö Kirchengesetze, 1 om 4. Januar 1997 über 
die Kirchliche Alterswrsorgung (KA\'i (KABI S.22) steigen die 
Gesamtversorgung"tufenwerte bei allgemeinen Rentenerhöhun
gen um jeweils den Prozentsatz, um den sich die Leistungen aus 
der ge,et1lichen Rrnte11versicherung c-rh,ihcn. 
Die Renten in Jen nc·uen Hundesl;imkrn 11 urdcn Lum 1. Juli 1998 
um 0.89 C/c erhöht. 

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 
KAV die neue Versorgungstabelle bekannt. 

Ver,orgungs- Vergütungs- GesamtYersorgungs-

Stufe gruppe stufenwe1t 

I X-Xa 1.997.41 DM 
II VIII - VII 2.229.97 DM 
III VI b- IV b 2.561.09DM 
IV IV a - II a 3.574.09 DM 
V I b - I 4.431.53 DM 

Schwerin, 26. August 1998 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 

höchste Gesamt-

versorgung 

1.498,06 DM 
1.672.48 DM 
1.920,82 DM 
2.681,00DM 
3.323.65 DM 
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651.00/284 

Kollektenplan 1999 

Die Kirchenleitung hat den nachfolgenden Kollektenplan für 
das Jahr 1999 beschlossen: 

01.01. (Neujahrstag) 
Für die Aus-. Fort- und Weiterbildung von Theologen und 
anderen kirchlichen Mitarbeitern im Verkündigungs
dienst 

03.01. (2. Sonntag nach dem Christfest) 
06.01. (Epiphanias) 

Für das Evangelisch-Lutherische Mis,ionswerk Leipzig 

17.01. (2. Sonntag nach Epiphanias) 
Für das Diakonische Werk in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs 

31.01. (Septuagesimae) 
Für die Frauen- und Familienarbeit in der Landeskirche 

14.02. Estomihi 
Für das Amt für Gemeindedienst 

28.02. (Reminiszere) 
Für die Spendenaktion .,Hoffnung flir Osteuropa'" 

14.03. (Lätare) 
Für die ökumenische Arbeit der V ELKD 

28.03. (Palms,1nntag) 
Für die Aktion Sühnezeichen ( 1/3) und das Freiwillige 
Soziale Jahr (2/3) 

02.04. 1 Karfreitag) 
Für das Stift Bethlehem Ludwigslmt 

04.04. (Ostersonntag) 
Für die Arbeit mit Kindern. Eltern und Familien 

18.04. (.Misericordias Domini) 
Für die Seelsorge an Suchtgefährdeten (2/3) und für 
Behindertenrüstzeiten ( 1/3) 

02.05, <Kantate) 
Für die Kirchenmusik und den Orgelbau in der Landes
kirche 

16.0'i. 11 · \:tudi) 
!'Ur die Arbeit mit Jugendlichen 

24.05. 1 Pfingstmontag) 
Für das Deutsche :-Jationalkomitee de., Lutherischen 
Welthundes 

06.06. 11. 'illnntag nach Tri11ita1i,) 
Für Ökumene und Ausland.sarbeit (EKD 1 

20.06. 1 J Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Erhaltung und Erneuerung von Kirchen und kirch
lic·lwn Gehiiuden im K1rchcnkrci, 

04.07. (5. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Bildungsarbeit mit Erwachsenen 

18.07. (7. Sonntag nach Trinitatis) 
Für kirchliche Kindertagesstätten 

01.08. (9. Sonntag na1:h Trinitatis) 
Pür das Diakonische Werk der EKD 

15.08. ( 11. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Deutsche Seemannsmission e. V in Rostock 

29.08. ( 13. Sonntag nach Trinitatis) 
Für das Posaunenwerk 

12.09. ( l5. Sonntag nach Trinitatis) 
Für besondere ge,amtkirchliche Aufgaben (EKD) 

26.09. ( 17. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Männerarbeit 

03.10. (Erntedankfest) 
Für den Lutherischen Weltdienst 

17.10. (20. Sonntag nach Trinitatis) 
Für Bauaufgaben in Tansania 

31.10. (Reformationsfest) 
Für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes, Hauptgruppe 
Mecklenburg 

14.11. (Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres) 
Für die kirchliche Arbeit mit Aussiedlern und Flüchtlin
gen 

21.11. (Ewigkeitssonntag) 
_Für besondere Notstände in der Landeskir,:he 

28.11. ( 1. Ad\ent) 
Für Brot für die Welt 

12.12. (3.Advent) 
Für die Krankenhausseelsorge 

24.12. (Heilig Abend) 
Empfehlung: Für Brot für die Welt 

25.12. rChristfe,t 11 
Für das Stift Bethlehem in Lud1\ igslust 

(Chri-;tkst 111 
hir die· diak,,nischc Arbeit im 1'1rclicnkrcis 
(Diako11ie1 ereine und soziale Einrichtungen in kirchge
meindlicher Trägerschaft) 

Die landeskirchlichen gottesdienstlichen Dankopfer sind nach 
dic·,·�r Aul'slcllung cin1usa1rnncln. 

Das Dankopfer i,t neben Wort. Sakrament, Lied und (ichct 
IH'sentlicher Teil dtes Gottesdienstes. Kein Gottesdienst ,oll ohne 
Dankopfer und den Aufruf dazu sein. Darum hat die gottesdienst
liche Gemeinde auch Anspruch darauf. daß Zweck und Bestim
mung des Dankopfers in den Ahklindigungcn anschaulich 
hcLmntgc111acht 11crd,·11 und da!) der l·.rtrag im nilchstcn (illllc's-
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dienst abgekündigt wird. Auf die Dankopferempfehlungen in der 
Mecklenburgischen Kirchenzeitung wird verwiesen. 

Die Kirchenkreiskollekten am 20. Juni 1999 und am 26. De
zember 1999 werden nicht an den Oberkirchenr<!I. sondern an die 
jeweils zuständige Kirchenkreisverwaltung abgeführt. Gleichzei
tig mit der Überweisung ist das Ergebnis an die Landessuperin
tendentur mitzuteilen. Dem jeweiligen Kirchenkreisrat wird emp
fohlen, rechtzeitig einen Beschluß zu fassen. wofür diese Kollek
ten im Kirchenkreis eingesammelt werden sollen, damit bei der 
Abkündigung empfehlende und begründete Hinweise gegeben 
werden können. 

Für vakante Pfarren um! verbundene Kirchgemeinden wird auf 
die Sonderregelung im KABl 1982 S. 76 ff. verweisen. Diese 
Regelung ist 1999 nur gültig für Kirchgemeinden. die einen vom 
Kirchgemeinderat entsprechend der Sondenegelung beschlosse
nen Kollektenplan bis 28. Februar 1998 für das erste Halbjahr und 
bis 31. August 1998 für das zweite Halbjahr einreichen. 

Für die Verlegung eines landeskirchlichen gottesdienstlichen 
Dankopfers ist die Genehmigung des Oberkirchenrates vorher 
einzuholen. 

Landeskirchliche gottesdienstliche Dankopfer sind späte,tcns 
in Monatsfrist an den Oberkirchenrat zu überweisen. Die Treue 
gegenüber der gottesdienstlichen Gemeinde macht eine frist
gemäßc und vollstiindige Überweisung notwendig. Die Erträge 
aller (also nicht nur der vom Oberkirchenrat angeordneten) got
tesdienstlichen Dankopfer sind unverzüglich nach den Gottes
diensten durch zwei Kirchenälteste bzw. Helfer oder durch den 
Pastor bei Mitwirkung eines Kirchenälte.'-.ten bzw. Helfers feqzu
stellen und durch doppelte Unterschrift zu bestätigen. Über die 
gottesdienstlichen Dankopfer ist Buch zu führen. Eingang und 
Abführung sind zu belegen. Verantwortlich ist der Pastor. und 
zwar unabhängig davon. wie die Kirchgemeinden im einzelnen 
die Kollekten zählen. verbuchen und überweisen. 

Bei der Überweisung sind unbedingt nachstehende Hinweise 
zu beachten: 

Die landeskirchlichen Kollekten sind auf das Konto des Kol
lektenfonds der Landeskirchenkasse bei der Spar- und Kreditbank 
Schwerin, Konto-Nr.: 5300029, Bankleitzahl: 760 605 61 w 
überweisen. Sind regelmäßige Einzelüberweisungen nicht mög
lich, körmen Sammelüberweisungen vorgenommen werden. 
allerdings nur für einen Zeitr:.ium von liingstens einem Monat. In 
diesen Ftillen ist der Landeskirchenkasse zugleich eine Auf
schlüsselung der Einzelkollekten zu Libersenden. 

Schwerin. 1 () Sq,1cmhcr 1 <)9X 

l)cr Obcrkirc lic·mal 

Flade 

8413-590/Roggenstorf 

Friedhofsordnung für die Friedhöfe in 

Kirch Mummendorf, Lübsee, Börzow 

und Roggenstorf 

vom 12. März 1998 

Berichtigung 

Bei der Veröffentlichung der o.g. Friedhofsordnung (KABl S. 71) 
ist versehentlich der Name der Kirchentilte&ten nicht richtig wie
dergegeben. 
Der Name des weiteren Mitgliedes des Kirchgemeinderates lau
tet: Roxin 
\Vir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. 

Schwerin, 2. September ]998 

Der Oberkirchenrat 

Rausch 

4112-20/5-2 

Pfarrstellenausschreibungen 

Die Pfan-stelle in der Kirchgemeinde Satow, Kirchenkreis 
Rostock, \\ird gemäß§ 4 Abs. 2 und 3 PfmTstcllenübertragungs
gesetz (KABl 1997 S. 61) zur Wiederbesetzung durch Beschluß 
des Oberkirchenrates zum zweiten Mal ausgeschrieben. Bewer
hungen sind bis zum 15. November 1998 an den Oberkirchenrat, 
Postfach 11 10 63, 190 l O Schwerin. zu richten. 

Schwerin. 25. August 1998 

Der Oberkirchenrat 

Beste 

Landesbischof 

8401-20/9 

Die Pfanstelle in den Kirchgemeinde Boltenhagen wird gcrniiß 
� 4 Ah,. 2 Pfam,tellenübertragungsgesctz 1K-'\BI 1997 S. 61) zur 
Wic,krhc,L'lzun.� durch \\ahl de, Kirchgc:11cimkralc, au,,cL'
sclmchL·11. 
Bewerbungen sind bis zum 15. November l 991-\ an den Oberkir
chenrat. Postfach 11 l O 63. 19010 Schwerin, zu richten. 

Scl1werin, 1. September 1998 

l)n ( )hc'rkirchcnral 

Beste 
Lande,bischof 
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Auslandspfarrstellen 

Der Oberkirchenrat gibt mch,tehend drei Stellenausschreibungen 
des Kirchenamtes der EKD für Au,land,pfcm,tellrn bekannt. 
Bewnhcr \\enden sich bitte direkt an das Kirchenamt der EKD 
hei gk1d11citiger lnronnatHltl dt:s zuständigen Landessuperinten
denten und des Oberkirchenrates. 

Schwerin. l. Oktober 1998 

Der Ohnf..irchenrat 

Flade 

Auslandsdienst in Selm eden 

Die Deutsche Evangefoche Gemeinde in \lulmö sucht zum 
1. August l 999 einen jüngeren Pfarrer oder eine jüngere Pfarre
rin.
Der Gemeindebereich umfaßt das Gebiet von Schonen und Bk
kinf!e mit acht Predigts@tcn und dem Arheits,chwerpunkt in
Malmii. ll nsen.'. K irchc / J ln 1 ). das C,emcimkh,1us und das Pfarr
ham, ( ll/62) liegen in der N:ihe von Oresund, Kinder besuchen
die schmcdische Schule.
Gewümchte Schwerpunkte der Gemeindearbeit ,ind neben Gott
e,diethten die Fortsetzung der Seniorenarbeit und eine Intensi
vierung der Arbeit mit jungen Familien.
Ein Sclrnedisch-lntensi,sprac·hkurs wird - lalh erforderlich - ,or
Dienstantritt angeboten.
Die Au"chreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufordern
beim:

Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
Postlac·h 2 1 02 20 
30402 Hannover 
Tel.: O:i l l/ 27 96-1 27 oder 1 28 
Fax: 05 11/ 27 96- 7 25 

Bcwcrhungsffr,t: ,O. Okt,1hcr 1998 ( Eingang heim Kirchenamt 
der EKD 1 

330.01/52 

Auslandsdienst in der Evangelischen Synode Deutscher 

Sprache in Großbritannien mit Dienstsitz in Manchester 

In Nordengland entsteht zum 1. September 1999 aus bisher zwei 
eigenständigen Pfarrbezirken ein ausgedehnter. neuer Pfarramts
bereich. 
Die Evangelische Synode Deutscher Sprache in GB sucht eine (n) 
Pfarrer(in), die (der) für den auf sechs Jahre begrenzten Zeitraum 
zu einem reiseintensiven pastoralen Dienst bereit ist. 
Hauptaufgaben sind neben Gottesdiensten an sieben Orten die 
Gewinnung neuer Gemeindeglieder und Schwerpunktbildung in 

einem großflächigen Gebiet. Die Bereitschaft zu einer überregio-

nalcn Mit- und 7usa111111cnarbci1 1m Bereich der S1 nucle wird 
erwartet. 
Gottesdienste und Amtshandlungen sind in Deutsch und Englisch 
zu halten. Gute englische Sprachkenntnisse werden , orausge
setzt. Darüber hinaus wird, falls erforderlich. ein lntemivkurs in 
Englisch vor Di<"nstantrill angeboten. 
Im Raum Manc·hl',ter existiert f..cine deutsche Schule. 
Die Ausschre1 bung,unterlagen bi ttcn wir sehri n lieh ,rn1u fordern 
beim: 

Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
Pmtfach 21 02 2(1 
.10402 Hann\l\ er 
Tel.: 05 II/ 27 96- 127 oder 128 
Fax: 05 11/ 27 96- 725 
e-mail: europa@ekel.de

Bewerbungsfrist: 30. November l 'l'J:-i I Eingang beim Kirc·hcnamt 
der EKDJ. 

3:10.01 /5:l 

Auslandsdienst in Peru 

Die Evangelische Lutherische Kirche in Peru, Lima. sucht zum 
l 5. Juni 1999 für die deutschsprachige Gemeinde ( ca. 250 Mit
glieder und deren Angehörige) eine/n

Pfarrer/in 

Erwartet werden 
- Freude an der Verkündigung,
- Verständni, für ein Land, das durch soziale und ethni,che Kon-

traste gepr;igt i,t.
- Tolera111 in hC1ug auf verschic·cknc· Frümmigkctt,tmmen und

emc iikumern,che Eimtellung.
- Fähigkeit zur Kommunikation und Organisation.
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem Team ehrenamtli-

cher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zur Gemeinde gehiircn eine Kimlntage.s,Uille in einem . .\rhcitn
viertel und ein ,ic·h seihst tragender Entwicklungsdien,t. In Lima 
gibt es eine Deutsche Schule mit Abiturabschluß. 
Ein Intensivkurs zum Erlernen der spanischen Sprache ist vorge-
sehen. 

Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufordern 
beim: 

Kirchenamt der EKD 
Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 
Tel.: 0511 / 2799 -227 oder -228 
Fax: 0511 / 2796 -717 
e-mail: uebersee@ekd.de

Bewerbungsfrist: 15. Dezember 1998 (Eingang beim Kirchenamt 
der EKD) 

mailto:uebersee@ekd.de
mailto:europa@ekd.de
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Stru ktu rveränderu ngen 

121.01/2 

Zusammenlegung der Propsteien Rostock-Land 

und Rostock-Süd 

Aufgrund \ un § 22 Abs. 7 Buch,t. c Lcitungsgc,etl hat die Kir

chenleitung auf ihrer Sitzung am 5. September 1998 folgendes 
beschlossen: 
Die Propstei Rostock-Land wird mit der Propstei Rostock-Süd 

/lllll 1. Oktllber 1998 /Usarnrncngclcgt. Zum gk1chen Zeitpunkt 

wird die Kirchc2erneindc Buchlrnl/. au, der h1,lll'ric2cn l'rop,tci 
Ro,tock-Laml der Propstei fütd Dubcran lugcordnct. 

Die Propstei Ro,tock-Süd be'1eht a.us den Kirchgemeinden: Bent
wisch, B1estm1. Kavelstorf. Ke,,in, Rostock-Heilig Geist, 
Rostock-St. Johannis und Ro,tock-Südstadt. 

Schwerin. 111. Seplembn 19'):--: 

Der Vorsitzende der Kirchenleirnng 

Beste 
Landesbischot 

3210-12/ 11 

Verbindung der Kirchgemeinden Frauenmark und 

Grebbin mit der Kirchgemeinde Kladrum 

Die Kin.:hgc-mcindcn Frauenmark und Grehbin \1cnk11 mit Wir

kung vom 1. Nuvember 1998 mit der Kirchgemeinde Kladrum 

verbunden. Im Bereich dieser drei Kirchgemeinden besteht eine 
besetzbare Pfarrstelle. Die anderen beiden Pfarrstellen werden zu 
ruhenden Pfarrstellen erklärt. 

Schwerin. :'.2. September 19911 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

8213-12/2 

Verbindung der Kirchgemeinde Lübow mit der 

Kirchgemeinde Hornstorf und der Kirchgemeinde Jesendorf 

mit der Kirchgemeinde Warin 

Die bisherige Verbindung der Kirchgemeinden Lübow und Jesen
dorf wird mit Wirkung vom 1. November 1998 aufgehoben. Zum 
gleichen Zeitpunkt werden die Kirchgemeinden Lübow mit der 
Kirchgemeinde Hornstorf und die Kirchgemeinde Jesendorf mit 

der Kirchgemeinde Warin verbunden. Lübow wird zur ruhenden 
Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin, 6. Oktober 1998 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Personalien 

123.14/12-1 

Pastor Matthias Wilpert. Rostock-Ever,hagen. wird mit Wirkung 

\ ()111 1. Augml I 99:--: /lllll Prop.sl dn l'n,p,lei Roslock-"-.<li"cl bc
,kllt. 

Schwerin. 25. August 1998 

Beste 
l.andeshischof 

123.15/12-1 

Prop,t Thorsten 11.larkert. Alt Meteln. wird mit Wirkung \ om 

1 September 1998 erneut zum Propst der Propstei Sch\1 erin
Lrnd bestellt. 

Schwerin, 7. September 1998 

Böte 
Landesbischof 

7311-20/7 

Pastorin Maren Borchert. Neubrandenburg. ist die vakante Pfa1T

,te lle in der Kirchgemeinde Neuenkirchen zum 1. September 

1 <)l)S übertragen \1 t>rdc11. Ihr Dicn,turnlang hetriigl 50 'r. 

Schwerin. l. September 1998 

Be,te 
Lm1desbischof 

P . .\ Banek, Chri,li,m /20 

\'ikar Christian Banek. Bernitt. wird mit Wirkung vom 1. Oktober 

1998 in das Dien,t\erhtiltnis zur Probe zur Evangelisch-Lutheri
schrn Landeskirche :t-.lecklenhurgs berufen. Gleich1eitig wird er 
11111 der ,clbsLindigcn \'crwaltung der Pl,rrr'-!elle in der Kirchgc
rnunde Womlen hc·,nrlüagl. Er führt die Amtsbe/c·idmung 

.. Pastor Lur Anstellung·· (Pastor z.A. ). 

Schwerin, 10. September 1998 

Beste 

Landesbischof 

PA Hinrichs, Klaus /46 

Pastor Klaus Hinrichs, Alt Schwerin, wird auf seinen Antrag 

gemäß § 104 Abs. 2 Nr. 1 Pfarrergesetz (KABI 1997 S.86) mit 
Wirkung vom l. Oktober 1998 in den Ruhestand versetzt. 

Schwerin. 15. September 1998 

Beste 
Landesbischof 
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PA Müt1kc. Karl-Joachim /_<h 

Pastor Karl-Joachim Mützke. Ludwigslust. tritt 11 egen Erreichens 
der Altersgrenz,e gemäß § 104 Abs. 1 Pfarrergesetz (KABI 1997 
S. 86) mit Wirkung vom l. Oktober 1998 in den Ruhestand.

Schwerin. 15. September 1998 

Beste 
Landesbischof 

PA Oh,c. Eckart /24 

Pastor Eckart Oh,e, Scl1\\ erin. tritt wegen Erreichens der Alter,
grenze gemäß § 104 Abs. 1 Pfarrergesetz (KABl 1997 S. 86) mll 
Wirkung I om 1. Oktober 1998 in den Ruhestand. 

Schwerin. l 5. September l 9911 

Beste 
Landesbischof 

PA Ro,tc".k. Edeltraud /7(1 

Pastorin i .W. Edeltraud R\\,tek. Schwerin. tritt gcmiiß § 104 Pfar
rergesetz ( KABl 1997 S. 86 J i. V.m. § 40 des Kirchengesetzes vom 
31. Oktober 1993 zur Einführung und Anwendung des Pfarrerge

setzes und des Kirchenbeamtengesetzes der \'ELKD in der Fas
sung mm 17. November 19% (KABl S. 98) mit Wirkung vom

1. Sepll'mhcr 1998 in den Ruhestand.

Schwerin. 15. August 19% 

Beste 
Landesbischof 

PA Loukidis. Regina /27 

Pastorin i.\V. Regina Loukidis. Schwerin, wird auf ihren Antrag 
gemäß § l 05 Pfarrergesetz ( KA Bl 1997 S. 86 J mit Wirkung mm 

1. Oktober 1998 in den Ruhestand versetzt.

Schwerin. 15. September l 998 

Beste 
Landesbischof 

Pi\ Kulow. lhc· \largreth/91 

Heimgerufen wurde am 5. Augu,t 1998 im Alter von 76 Jahren 
Pastorin i. R. lhe l\fargreth Kulow. geb. Kleiminger. Schwerin. 
Die Verstorbene hat viele Jahre a], Kreiskatechetin im Kirchen
kreis Stargard und dann am Katechdi,L·hen Seminar in Schwerin 

gearhc1tcl. 19;, 1\urde sie auf die· 11\eite Pfarrstelle in der Ver
,iihnungsge1m:imk 111 Schwerin hcrufcn. 

„Gelobt sei Gott. der Vater unsere, Herrn Jesus Christm. der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit \\ iedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Chri.-.ti von 
den Toten." ( 1 Petrus 1, J) 

Schwerin, 27. August 1998 

Beste 
Landesbischof 

PA Wurster, Karl/75 

Heimgerufen wurde am 11. August 1998 im Alter\ 011 89 Jahren 
Pastor i. R. Karl \\'urstcr. 

Der Vcr<.,torhenc i,t in umcrcr mcd;lcnhurgischen Lmdt'skirchc 
1unäclv,t ab Mitarbeiter in der Jugendarbeit tätig �;c1vesen. 

danach viele Jahre in der Kirchgemeinde Strasen und ab 1963 als 
Pastor in der Kirchgemeinde Wokuhl. 

. .Du aber, Herr. wollest Deine Barmherzigkeit nicht Yon mir wen

den." (Psalm 411. 12) 

Schwerin, 27. August 1998 

Beste 
Landesbischof 
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1 00')- 1 2/2 K 

Nachfolgend gibt der Oberkirchenrat die derzeitige Zusammen
setzung des Kuratoriums und des Wirtschaftsa,b,chusse, des 
Hauses der Kirche „Sibrand Siegen·' in Güc;trow bekannt. 

Der Oberkirchenrat 

Rausch 

Mitglieder des Kurntorimm: 

1. Landespastor Christian Höser
Domplatz 12
18273 Glhrrow
Te\. lJ,11--U,C1X :'i2 03

2. Pastor Dr. Fred l'vlahlburg
Klopstc,cbrr. 3
18057 Rc,stc,ck
Tel.: 0381/-1- 90 79 88 

-'· Herrn K:1rl-Hci1u Bn:nm·kc 
Ulrichstr. 0 
18273 Giislrow 
Tel.: 038-1-.,/7 21 60 

4. Herr D<?tlcf Hesse
Seesir 1-2
1811 'I \\',m1c·111ündc
Tel.: 0)81/5 t 2 '!8

5. Landessuperintendent Fridcilf Heydenreich
Dc,mplatz 6
1827, (;l\,lmw

Tcl.:0,:,q,/72.VJ 18

6. Propst Hansherbert Lange
W.-Pieck-Str. 2 b
19406 Dabei
Tel.: 0<8-1-85/2 04 80

7. Ohcrkirc·hc11r:1l R:1usd1
PF II lU 6.<
19010 Schwerin
Tel.: 0385/5 18 51 68

8. Kreiskatechetin Heidernarie \\'ellmann
Domplalz 12
18273 Güstrow
Tel.: 03843/6 26 13

Ehrenmitglieder: 

Oberkirchenrat i.R. Sibrand Sieger! 
Mechc,wer Straße 38 
23909 Bäk 
Tel.: 04541/8 41 14 

- Yorsirzender -

Landc,supninlrncknt i.R. A,cl \\altc·t 
Bergstraße 6a 
18209 Bad Doberan 
Tel.: 038203/1 -1-2 08 

\\ irtschaftsausschull: 

H,:rr lktkl' H,·"c' 
Seestr. 1-2 
18119 Warnemlinde 
Tel.: 0381/5 l 2 98 

lkrr Amtsral :-cb11hia, Kahnnl 
l'F 1 1 10 6., 
190 ! 0 Schwerin 
Tel.: 0385/5185 1 12 

, Frau Amtsrätin Renate Kaps 
(ir. Burg,tr. (Kir,-lll'i 
172')2 W:1rc11 
03<)91/62 21 ! 1 

-1-1 �.ll-1/ 1 ')., 

Theologisches Studienseminar der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach 

Jahresprogramm 1999 (Teil 1) 

-t • 22. Januar 1999 1217. Kurs)

.\uftrag und Pra:-..is der Kirchenleitung in einem Dekanat,

einer Propstei, einer Superintendentur

l111 l,lic·� aur dc·n B,·g1n11 i11 dicsL·m .\1111 "\II c·.s u111 tlie\\l")ci'ch 
umsichtige \\ ic'. pr,1.\1s1ul1<: Besinnung gl'l1c·n. Deshalb sinJ 1ol
gende drei Scl1\verpunkte vorge,ehen: 

Einmal geht es um Rechenschaft ,O\\ ie Orientierung und 
Reflexion zu Leitungs:rnfgaben - \\ ie konzeptionellen und 
strnkturcllrn Fr,1gcn der J .citung und 7u,;ammenarhcit ,1uf ein 
l·hc·nc dc·s Kirc·h,·11krei.se.s h/\\. Dc�;111.1tsbc1irk:-,. \\c"llc·r der
l'L11rkonkrc111. ,kt f\1iln-r,111l\\rlrlL111g l'tir die Uiak,,111,·. der
Visitation.
Ebcmo .sind biblisch- und systematisch-theolc,gische Phasen
vorgesehen: dies soll im Blick auf Grunddimensionen christ
licher Existenz, des Pfarramts. der Kirche die Wahrnehmung
cigrner thc·ologischer Verantwortung unten,tützen.
Schließlich wird es einerseits um pastoralpsycholgische
Besinnung gehen zu Konflikten und Leitungsaufgaben im
Kirchenkreis; anderseits um fnformation.::n, Anstöße. Übun
gen zum Management in Leitungsaufgaben.

Dieser Kurs ist für Kolleginnen und Kollegen bestimmt, die mit 
der Leitung dieses Amtes beginnen oder vor einiger Zeit begon
nen haben. Ihnen soll dieser Kurs zu theologi,cher, geistlicher, 
praxisnaher Klärung von Grundfragen und Aufgaben ihrer neuen 
Verantwortung dienen - und in dem allen zum Erfahrungsau�
tausch. 
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Teiln.: Theologinnen und Theologen, die vor kurzem mit der Lei
tung eines Dekanats, einer Propstei, einer Superintendentur 
begonnen haben oder in dies Amt berufen sind und darauf zuge
hen. 
Leitung: Prof. Dr. Volker Weymann, Rektor 

25. Januar - 5. Februar 1999 (218. Kurs)

Die Auferweckung Jesu und das Osterfest der Christen

Das Osterfest weist zwar als Mitte des Kirchenjahres zugleich in 
das Zentrum des christlichen Glaubens - weithin findet es sich 
aber keineswegs in der Mitte des Gemeindelebens. Neuere theo
logische Auseinandersetzungen zeigen zudem. wie klärungsbe
dürftig die Botschaft von der Auferweckung Jesu von Nazareth 
ist. 
Dieser Studienkurs möchte sich den Quellen. Implikationen und 
Konsequenzen des Auferstehungsglaubens zuwenden und nach 
Möglichkeiten suchen, theologisch verantwortlich und geistlich 
konzentriert zugleich die Auferweckung Jesu heute zur Sprache 
zu bringen und sie in der Gemeinde zu feiern. Folgende Schwer
punkte sind vorgesehen: 

Die biblische Botschaft von der Auferweckung Jesu: Arbeit 
an Schlüsseltexten; Verfolgung ihrer Wirkungsgeschichte: die 
neuere exegetische und systematisch-tl1eologische Debatte 
einschließlich der Auseinandersetzung um G. Lüdemann. 
Das Bekenntnis zu Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstan
denen: Osterglaube heute - und seine Bestreitung in nicht
christliche Jesus-Deutungen. 
Karfreitag, Ostern und Pfingsten in der Gemeinde: Gottes
dienst und Spiritualität. 

Teiln.: Pfarrerinnen und Pfarrer 
Leitung: Dr. Heiko Franke, Studienleiter 

8. - 19. Februar 1999 (219. Kurs)

Kirchenmusik: mit Zentrum im Gottesdienst und im offenen

Horizont der Kirche?

Kirchenmusik läßt für die Polyphonie des Lebens und darin für 
Stimmen geistlichen Lebens hellhörig werden. Könnte darin bei
des begründet sein: daß Kirchenmusik ihr Zentrum im Gottes
dienst findet und zugleich in den offenen Horizont der Kirche 
führt9 Doch sind diese beiden verschränkten Dimensionen für 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker wie für Pfarrerinnen 
und Pfarrer erfahrungsgemäß mit manchen Fragen verbunden. So 
soll dieser Kurs gemeinsamer Besinnung zu folgenden Fragen 
dienen: 

lm\iefern erweist sich der Gottesdienst al, '.litte des Lebens 
christliL·hcr Cerneinde 1crbundcn mit der elementaren Frage: 
W;,s i'c:rilte uns. wenn dL·r Ciutte,dien,l fehlte' 
1 nwic fern dient Kirchenmusik der Üffcntl ichkci t des (iottcs
dienste, und einer Vielfalt seiner Gestaltung 1 Dabei auch: 
Welche Chancen ergeben sich in dieser Himicht mit dem 
E\ angelischen Gesangbuch 1 Und exemplamch: Was hilft zur 
Gestaltung einer Liedpredigc" 
\Vas mag rnitspiekn. da/',," 1e in der Arbeit 11111 Chören und 
mit Kirchcnkon1erten ;u ersehen) viek \k11sche11 mit 
Distanz zur Kirche au,gesprochcn Sinn für Kirchenmusik zci
gen·1 Cnd inwiefern dient Kirchenmusik dem Autbau und der 
Offenheit christlicher Gemeinde? 
Wodurch kann Kirchenmusik zu überraschenden Wahrneh
mungen führen nicht zuletzt auch mit moderner Musik wie 
m!l I c·nrauterer Musik in 1u11:ichst fremden K,m1cxte11·i 

Inwiefern gewähren Kirchenmusik und Lieder Zugang zu 
Quellen geistlichen Lebens? Und warum hat dies elementar 
menschliche Bedeutung? 

Teiln.: Kirchenmusikerinnen. Kirchenmusiker und Pfarrerinnen, 
Pfarrer 
Leitung: Prof. Dr. Volker Weymann, Rektor 

22. Februar - 12. März 1999 (220. Kurs)

Römisch-katholische Theologie für evangelische Pfarrerin

nen und Pfarrer

Häufig wird katholische Theologie nur im Zusammenhang mit 
aufsehenerregenden Vorgängen in der Römisch-katholischen Kir
che oder im Blick auf die Schwerpunkte des interkonfessionellen 
Gesprächs wahrgenommen. 
Im Unterschied dazu soll dieser dreiwöchige Studienkurs Gele
genheit zur vertieften Wahrnehmung von Grundzügen und zur 
kritischen Auseinandersetzung mit Grundentscheidungen katho
lisch-theologischen Denkens bieten. 
Folgende Aspekte sollen die Struktur des Kurses andeuten: 
• Das Verhältnis von Theologie und Philosophie, ihre Zusam

mengehörigkeit und Unterschiedenheit. Daraus ergeben sich
weitere Themen, darunter der spezifisch katholische Begriff
von Fundamentaltheologie sowie das Problem des Natur
rechts und der Ansatz der Moraltheologie.
Das Verhältnis von Theologie und Kirche: In diesem Zusam
menhang werden die Prinzipien katholischer Hermeneutik
einschließlich der Unfehlbarkeitsproblematik und der Frage
nach .,Schrift und Tradition" zur Sprache kommen.
Wendepunkte der neueren und neuesten Theologie- bzw. Kir
chengeschichte als Hilfen zum Verständnis der innerkatholi
schen Debatte der Gegenwart: das Yatikanum II und die
Rezeptionsgeschichte seiner Beschlüsse.
Von da aus sollen verschiedene Schulen bzw. ,,Mentalitiiten"
wie die theologischen Entwürfe K. Rahners. H. Küngs, J. 8.
M<,!tz' sowie die Theologie der Befreiung näher betrachtet und
eine Analyse der gegenwärtigen Situation der röm.-kathol.
Theologie versucht werden.

Teiln.: Pfarrerinnen und Pfarrer 
Leitung: Dr. Heiko Franke. Studienleiter 

12. - 23. April 1999 (221. Kurs)

Literatur unserer Zeit - im Gespräch mit der Bibel

In der zeitgenössischen Literatur läßt sich manch Interessantes an 
Bezug zu - \,ie Gc:spräch mit der Bibel entdecken: ob in litcrari
,cher Gestaltung selb,,r oder in essayiqi,chen Äußerungen oder 
im Nachsinnen libcr Literatur und Ä,tlwtik. 
Da1u sei \'011 Scl1riltstcllerinnc11 und Sc·lrnftstcllcrn, dcrc·11 l.nc
ratur in diesem Kurs 111 Betracht kommen soll. weniges ,1nge
deutet: In der Bibel zu lesen könne zur .. heilsamen Gefahr" wer
den (Peter Handke). - Die Bibel: ein Orakelbuch, ein Wörter
buch ... ? (Ingeborg Bachmann). - Sprache offenhalten. wodurch 
der Mensch zum gefragten Menschen wird (Adolf Mmchg). -
Li n Buch. das .. \\ idcrspruchseinhcit der Erfahrun1c!'· er,,ffnet 
1 Fra111 Fiihmann 1. - .. kh weil.l nicht. uh der l limmcl nicLkrk!lict. 
\\ cnn man zu ,clm ,tch ist. um hin,lllf zu kommen" (Christine 
L:-1\·ant). - Der Sprnche des Humanen gewahr werden ( Heinrich 
Böll). - ,.Daß wir. ... die Wortlosen. Deine Rede sind·· ('.larie 
Luise Kaschnitz). 
Im Blick auf Literatur dieser Schrithrellerinncn und Schriftsteller 
"'11 dicsn Kur, f"lgcmks crnliiglichcn: 
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Einiges c111 Literatur dieser .-\ulorin. dieses :\ut<irs 1-:ennen,u
lernen, um LU sehen. wekhen Ort der Bezug Lllr bZ\\. das 
Gespräch mit der Bibel in diesem literarischen Kontext 
gewinnt. 
An einzelnen Texten zu beobachten, was sich zum Verhältnis 
zwischen literarischer Spr,ichgötaltung und Sprache wie 
Muti\'ell ,In Bibel ;:eigl. 
Dadurch .\n.stölk ;:u gewinne·n im Blick ,lllf \\".ihrnch111u11grn 
biblischer Sprache und eigenen Umgang mit Sprache. 

Teiln.: Pfarrerinnen und Pfarrer. \\·obei die Teilnahme mit Ehe
partner bzw. Ehepartnerin möglich und willkommen ist 
Leitung: Prof. Dr. Volker We1 rnann. Rektor 

26. April - 7. :\lai 1999 (222. Kurs)
„Wenn der Herr nicht das Haus baut. .. ": Gemeindeaufbau
zwischen ,.Fremde Heimat Kirche" und „l\linderheit mit
Zukunft"

Am 1'!1dc dc, �(1. Jh. stehe·n viek Gcmeimlen in u11,eTc11 Kirchen 
vor der :\ulgabc. ,ich iu \crändcrtcr Situation neu ;u ,1ricntine11. 
Dabei ist ö \\ ichtig. nicht nur recht und schlecht auf Zwänge zu 
reagieren. sondern sich einerseits Rechenschaft über den bisheri
gen Weg zu geben und sich andererseits Klarheit über angemes
sene Konzcptionl'n und Formen Uc's Gcrneindeaufüath in schwie
rigem Terrain /LI , er.schaffen: 

Von wckhc11 Gnindla!:'.en ;ius u11J auf \\eiche Z1e\c hi11 wol
len wir (.;emeinde bauen '? 
Welche biblischen Leitbilder und welche ekkk,iologischen 
Konzeptionen sind heute wichtig und helfen uns ,, eiter ·7 

Welche Rolle spielen im Gemeindcautbau Gottesdienst, 
Kasualie'll. die· FL·sle des Ki1chcnjahrcs und die' Kirche·nmu
sik 1 

Wie ge,taltct ,ich das Mitein,ll\der von Pfarrerinnen und Pfar
rern, hauptberuflichen und nebenamtlichen \litarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie von Frauen und Männern. Alten und 
Jungen in der Gemeinde'.' Wie wird Leitungs\ erantwortung 
angemessen wahrgenommc'n·1 

Daneben .s()I] ekr .\ustausch ,,\ 1sc·hc11 Kolleginnen und Kollegen 
aus vcrsch1ulcne·n Re!:'.ionen Uc·utschla11Js Jas Cic,1c·ht dieses 
Kurses prägen. Inwieweit können fremde Erfahrungen helfen. 
den eigenen Weg genauer zu be'1immen'' Hier soll es um die 
Wahrnehmung unterschiedlicher Konzeptionen und Situationen 
gehen. aus denen sich manchö in den bekannten Cmcrsuchungen 
. .l·remde fkimat Kirche„ l'll1c'rseits und .. \lrndcd1cil mil
Zukunl't"" ,111,krcrscil.s niedcrgcschl:1gc·n hat. 

Teiln.: Pfa□-erinnen und Pfa□-er. kirchliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in gemeindeleitender Verantwortung. wobei die Teil
nahme mit Ehepartner bzw. Ehepartnerin möglich und willkom
men ist. 
Leitung: Dr. Heiko Franke. Studienleiter 

9. - 15. Mai 1999 (223. Kurs)
Als „Laien" Kirche leiten: Zu Grundlagen wie zu praktischen
Fragen.
Kurs mit Synodalen

Mitverantwortung von .. Laien„ auch in der Kirchenleitung ist für
reformatorische Kirchen grundlegend. Doch bedarf solche Mit
verantwortung sachkundiger Klärung. geistlicher Orientierung. 
praktischer Unterstützung und Ermutigung, (verborgene) Gaben 

\\dhr;unl'hmen. Dc,h:1lh ,;oll dieser Kur, r,,lgcnde Sehwerpunkll· 
haben: 

Was geben biblische Texte zu entdecken zu dem. wovon Kir
che lebt. und \\0\ 011 sich als Chri,t und :v!ensch leben läßt': 
Zu den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kir
c·hc: Einführung - Cbcrblick - exemplarische Themen. 
\\'a, fordert eige'11e· thctJlogische t:ncil,- und Gc-,priich,Uihi!,'
�cit'! 
\Vorin liegt Bedeutung und Aufgabe der Synode in der 
nang.-luth. Kirche 1 Was hilft praktisch. kirchenleitende \'er
antwortung in einer Synode wahrzunehmen: umsichtig und 
mit klaren Zielen. gesprüchsfähig. bereit zur Konsem,uche 
u11d wirksam·> 

Tc·il11.: Sv11odale dn Cie·11e-ralsy11ode \\ie ,1us Synoden der Gl1e·d
km:hl'll Jer VELKD und „Laicu'· in \\ e!lercn kircheuleitenden 
.i.mtern 
Leitung: Prof. Dr. \'olker Weymann, Rektor 

.,J. \lai - II. Juni 1999 (224. Kurs) 

.. Der Herr ist mein Psalm'": Über da� Beten 

Selbstverständlich \\·ird in Gottesdiemkn und Gemeindekrei,en 
und auch in vielen christlichen Familien gebetet. ebenso ,elb,t
\ er,tiindlich gehört da, Gehel w den elementaren Außern11ge11 
de·, Glaubens seil .\11hc·ginn. Übl'r das Be·lc'11 theulugiscl1 n,1,·l11u
dcn\...c11. ist dagegen \\Cit weniger sclb,t,ehtiindlich - wohl ,ihn 
notv.endig. nicht zuletzt deshalb, weil da, Gebet und mit ihm die 
Betenden mit der '\euzeit unter massi\en Rechtfertigungsdruck 
geraten sind. 
Die,er Kurs versteht .,ic:h deshalb ab Einladung zu theologischer 
Reflexion und Medit,il1dll üher das Cil'he·t. Lin solches llnll'rnc·h
rllc'll \...ann .sicher nur mit Yorbchalt illl ,,,1·:1u, geplant wcrde·11. Die' 
Teilneluncriuneu und Teilnehmer werden JLtch hier aufgefordert 
und gebeten sein, durch ihre geistlichen Erfahrungen nicht\\ eni
ger als durch ihre theologische Kompetenz Jen Verlauf de, Kur
se, zu bestimmen. \lögliche Schwerpunkte und Denkrichtungen 
,, :iren: 

\\'as lür ein Gutt 1st lkr (iotl. mit dc·111 man .sprL·chrn \...:u!ll·> 
\\'as für ein Melbe·h i,t ckr Mcn.sch dcr hetcl'1 

Beten in der Geschichte: Der Mensch\ or Gott in Antike. :\lit
telalter und Neuzeit 
Theologische Fragen zum Bittgebet und zum Klagegebet 
Der Psalter als Gebethuch der Bibel der Psalter im Lehen der 
Kirche 
Das .. lln,er V:itn" als Mitte des clmstl1L'11en Betens Ullll ab 
gefährdeter Te.,t 
Beten im Gottesdienst - Beten in der Seelsorge - Persönliches 
Gebet 

Die Frage. ob es möglich ist. beten zu lernen und zu lehren, könn
te in Übungen zum „Beten mit Kindern" und „Beten im Gottes
dienst'· münden. 

Teiln.: Pfarrerinnen und Pfarrer. wobei die Teilnahme mit Ehe
partner bzw. Ehepartnerin möglich und willkommen ist 
Leitung: Dr. Heiko Franke. Studienleiter 

22. Juni - 9. Juli 1999 (225. Kurs)
Apokalypse - als Offenbarung Jesu Christi?
Zur Offenbarung des Johannes - und zu apokalyptischen
Motiven im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert

,.Apokalyptik" hat ihren Namen mm ersten Wort im letzten Buch 
der Bibel. Damit stellt sich durchaus die Frage: Apokalypse - als 
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„Offenbarung k,u Christi„ 1 Off l, l 1' Umgang,sprachl ich ist von 
,.Apokalypse" oder „apokalyptisch„ die Rede, wenn Katastro
phen drnhen oder lJ111L'rga11gsstimmung sich breit macht. Angc
sichh ,olchcr Sichtweisen 1n diesem zu Ende L:chcndcn Jahrhun
dert wie im Blick auf einen früheren Bildzykl�s zur Offenbarung 
des Johannes notierte Dürrenmatt: __ Die Dist:mz. die zwischen 
dem heiligen Scher und dem Bilde war. ist dahin['.eschwundcn. 
und mit diesem unendlichen Verlfüt die Möglichkeit. die Apoka
lypse ohne jene Verzemmg zu sehen. die sie heute durch die 
(iegL:1mart hek"mml: die immer di1,tercr aut",teige11dL·11 Wolken 
der Katastrophen verbergen die Strahlen der Gnade. die immer 
noch nicht von uns genommen ist. .. 
So\\ in! es in diesem hihli,ch-theol<lgischcn und 1.ugkich systc
matisch-theolog1schen scm ie homiletischen Studienkur, um fol
gendes gehen: 

Ein Schwerpunkt lic;ct hei sachinlensivC'r. situationsh<:7.ogc
nL'L crfahrungsoricntiener Au,kgung von Texten und Zusam
menhängen der Offenbarung des Johannes. diesem immer 
wieder befremdlichen letzten Buch der Bibel. 
Dabei sol 1 ;1uch die \\'irkungsgcschichtc cmhezogen werden 
im Blick auf die Ikonographie wie im Blick auf apokalypti
sche Tendenzen im Christentum. 
\\'eiter ,ollt'11 apokalyrstische l\lotive un,LTCs Jahrhunderts au, 
öffentlichen Parolen, Literatur und Film in Betracht kommen. 
Lnd nicht rnletzt wird in homiletischer Hinsicht im Blick 
sc i 11. daß ah der Peri kupenrei lw de, kommenden K irchenjah
res mehrfach über Texte aus der Offenbarung des Johannes zu 
predigen ist. 

Teiln.: Pfarrerinnen und Pfarrer 
Leitung: Prof. Dr. Volker Weymann. Rektor 

13. - 24. September 1999 (226. Kurs)

Gottes Menschwerdung und die Menschlichkeit des Men

schen.

Ein systematisch-theologischer Kurs angesichts \OH rdigiü

sem Pluralismus wie von Gottesvergessenheit.

Im Verhältnis 1u Religion und Christentum stoßen wir heute 
zumal bei Mc!1'chcn mit Distanz zur Kirche auf gegenläufige 
Tendenzen. Bei religiösem Interesse gilt Religion als Sache eige
ner \\'ahl und Auswahl. Anderseits ist eine \t'rhreitete Gottesver
gessenheit anzutreffen, die sich n11t religion,kritischen Vorbehal
ten oder Einwänden verbinden kann. So erweist es sich als not
wendige theologische Herausfordernng, mit \1enschen. die sol
chen Tendenzen folgen. Zugang ;u finden 1.ur Wahrheit und 
Lebensrelevanz des christlichen Glaubens. Im Blick darauf geht 
es in diesem Kurs um Grunddimensionen der Christologie und 
der Anthropologie - und damit um die Frage, was uns Menschen 
menschlich werden läßt. Anstoß dem nachzusinnen gibt etwa 
Luthers Wendung: ,,Christus macht aus unglücklichen und stol
zen Göttern wahre Menschen'·. 
Zu dem genannten Schwerpunktthema werden u.a. unter folgen
den Aspekte aufgenommen: 

Das Problem des Bösen als Prüfstein der Anthropologie? 

Gottes Menschwerdung und das Wort vom Kreuz? 
Worin gründet Menschlichkeit und Würde des Menschen? 
Befreit vom Zwang zur Unschuld? Zur Auseinandersetzung 
mit und Befreiung von Schuld 
Der Mensch vor Gott in der Seelsorge, zumal in Luthers Seel
sorge 

So soll dieser Kurs eigener theologischer Orientierung wie geist
licher Vergewisserung dienen und die Fähigkeit zum Gespräch 
mit Zeitgenossen über Fragen des Glaubens und Lebens fördern. 

Telin.: Pfarrerinnen und Pfarrer 
Leitung: Prof. Dr. Volker \Veymann. Rektor 

Allc \\eilercn Kurse werden in der nachsten Ausgabe dL'S Kirchli
chen A.mtsblath veröffentlicht. 

Bei Interesse an Studienkursen: 

Das Theologi,che Studienseminar der Vereinigten E\angelisch
LuthC'n,chen Kirche Deuhchlancb 111 l'ullach südlich von München 
besteht seit 1960. Es dient\ or allem der Fortbildung von Pfarrerin
nen und Pfarrern sowie anderen Studientagungen der VEI XD. In 
den 7wi,chcn1t:'.rten könllL'l1 kirchliche Gastkurse (1.B Pfarrkon
vente) Aufnahme finden 1freie Termine auf Anfrage). 
Die Programme der Studienkurse sind fünf Mo�ate \ or Kursbe
ginn erh;iltlich bei delll 1 (Jrthildungsrefcrat Ihres Lamkskirchcn
amtes oder betm Lutherischen Kirchenamt ( Pf 51 04 09. 3063.+ 
Hannover - dort beim zuständigen Referenten: OKR Dr. Reinhard 
Brandt I oder heim Theologischen Studienseminar der VELKD in 
Pul lach: 
Bischof-Meiser-Straße 6. 82049 Pul lach/ Isartal. Telefon 089/793 
08 60\/64. Fax 0S9/793 7�">7. 
Anmeldungen \ on Kol lcginnen und KolleL:L:ll aus den Gliedkir
chen der VELKD erfolgen über das For;bildungsreferat Ihres 
Landeskirchenamts an das Lutherische Kirchenamt: \On Kolle
gimKn und Kollegen au, dnckren Kirchen (_kr LKD oder auch irn 
Ausland direkt beim Lutherischen Kirchenamt. 
Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gliedkirchen der 
VLI .I\.D werdl'!l die Kur,- und Aulcnthaltsko,tcn von Lkr VLLKD 
getragen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer Jus andern Kirchen 
der EKD sowie aus Kirchen im Ausland zahlen für Unterkunft und 
Verpl1egung ei11cn Tage"c1IL von DM 7"i.-- (die Kuhkosten im 
engeren Sinn WC'rden auch hier \Cm der VELKD getrc1gen) bz\\. 
rechnen die Kosten, wenn möglich. mit ihrer Kirche ab. 
Zugleich sollen Sie wis,en: das llaus steht auch Einzelgästen 
offen (EZ: 5.+.- DM/ D7: 84.-- DM). Anlragen wie Re;ervie
rungen bitte über Frau Bork auf dem Sekretariat: 089/793 08 63. 

Für \\L·itere Au,künfte kiinnen Sie ,ich ['.ernc c1n das rhL·ologische 
S1udienseminar der VELKD in Pullach" wenden. 

Prof. Dr. Volker Weymann, Rektor 
Dr. Heiko Franke, Studienleiter 
Theo!. Studienseminar der VELKD 

Die separaten Informationen der VELKD zu den einzelnen Kur
sen werden durch den Oberkirchenrat an die Landessuperinten
denturen weitergeleitet und von dort auf den Konventen veröf
fentlicht. 

Anmeldungen oder nähere Informationen: 

Oberkirchenrat 
PF 11 10 63 
190 IQ S eh werin 
Tel. 0385/5185-1 l l 
Fax 0385/5185-162/170 




